
REGIERUNGSRAT DES KANTONb muKUÄU

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL

vom 2 3. April 1968 Nr. <y33

.X. Im Jahro 1941 hat dio Orts^erojQinde (VTaseervQrso_r^mßlAadprf in

der "Auwiea" in Aadorf ein Gi'undvTaseerpumpwerk erstellt. Das durch

die vorhandene Grundwasserbrunnon- und Pumpanlage bestohondo Nut-

aungaverhältnia am öffentlichen Grundwasserstrom des LUtzelmurg-

tales hat der Regierungsrat mit Beschluss Nr« 1455 vom 9. August

1955 anerkannt* Mit dieser Anerkennung is'fc die Gemeinde berechtigt,

dem üffentlichon Orundwassergebiet für die WasserverBorgung bis zu

l'500 Minutenlitar Wasser au eatnehmen. Das der Wasservorsorgung

Aadorf verliehene Grundwasserröoht wurde auf die hyohst zulässige

Dauer von 50 Jahren befriate-t. Die KonzeBSion lauf •fc demzufolge am

8. August 2005 ab.

II* GestUtz-b auf die vom IngenieurbUro yrei & Krauer, Rapperswil, im

Jahre 1965 vorgenommenen Berochnungen übor den zukünftigen Wasser-

haushält in Aadorf, entsohloss eich die Ortsgemeinde , ihre Vfasser-

Versorgung zu erweitom* Am 9. Dezember 1965 erteilte das Strassen-

und Baudepartement der Ooiaeinde eine Bawilligung zur proviaorisohon

Benutzung des ciffen-blichen Orundwaßßergebietos des Lützelmurgtalös

bei Ausführung von Sondierbohrungen und Pumpversuohon*

Auf Grund von vier im Mai 1964 ausgeführten Sondierbohrungen nahm

die Gemeinde bei Standort Nr« l (s. Plan Nr. 12317 vom 5.12, 1965)

eine Brmmonbohrung mit ^ 150/150 cm bis auf eine lief o von 55.50 m

vor* Hierauf wurde für einen ersten Pumpversuoh das 150 cm Rohr um

ca. 5*00 m zurückgezogen und mit Geröll aufgeflilltT DQX- Pumpversuch

vom 11» Mai bis 10. Juni 1965 erfolgte mit einor PÖrderleis-tung bis

eu 2000 1/min« Dieses Ergebnis veranlasste die Wasserversorgung dor

Ortsgemoinde Aadorf den Brunnen auf ihr eigenea Risiko auszubauen»

Zufolge ausgiebiger Regenfälle musste mit dem Pumpvorsuoh aus dem
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fer-tigon Filterbrunnen längere Zeit augevartet werden. Am 10,

August 1967 war es endlich möglich» don endgültigen Pumpvereuch

durchzuführen. Der Versuch dauerte bis zum 8. September 1967 und

ergab wiederum eine Pumpenleis-bung von 2000 l/min«

Am 8. Januar 1968 stollte das IngenieurbUro Frei & Krauer im

Auftrage der Wasservorsorgung Aadorf das Gesuch, es soi dieser

bei der neuen PassungsstQlle zur Bntnahtae von 2000 1/mia. ßrwad.-

wasser eine Konzession zu erteilen. Das kan-b« Waßßerwirtschaf-tsamt

ordnete hierauf gemäss § 4 des Gewässerkor'rektionegese-bzes vom

21. Mai 1895 in Verbindung mit den §§ 5, 10 und 11 der Oewässer"

korrek-fcionaveroränung vom 9» Doaember 1946 das vorgeschriebene

Publika-fcions- und Planauflageverfahren an* Die AuskUndung erfolg-

te am 2 o Februar 1968 im kant» Amtsblatt und in den offiziellen

Publika-tionsorganen der Gemeinde Aadorf. Während der 50-tägigen

Einsprachofrisi; bis zum 2» März 1968 sind gegen die naohgesuchte

Orundwassernutzung gemäsa Mitteilung des Gomeindeammannamtes

Aadorf vom gleichen Tage keine Einsprachen eingereioh-b worden*

Dor Regierungsrat zieht in Ervägzmgs

Eine Konzession kann dann er-teil-b werden, wenn weder Rechts Dritter,

noch die Interessen der Allgemeinheit eine Beeinträchtigung erfahren«.

Die Sondierbohrungen und die Brunnenbohrung haben ergeben, daes bei

der neuen Fassung der Gesuchstellerin nördlich von Aadorf in der

Kiesgrubo der Kies- und Sandwerk Aadorf AG zwei GrundwaBserträger

vorhanden sind. Das Ergebnis des l« Pumpversuches ist aus dem

Diagramm Plan Nr» 15'351 ersichtlich. Es ergab sich wohl eine Absen-

kung des Grundwasserspiogols von rd. 8.00 m, zeig-be aber auch, dass

der Wasserspiegel .nach Beendigung des Versuches sofort wieder um

6»00 m geBtiegen ist. Beim 2. Pumpversuoh ha •b sich ein ähnliches

Diagramm (Plan Nr. 14'502) ergeben. Um die Absenkung des unteren

Grundwasserßpiegels in der Umgebung des Brunnens beseer kontrollieren

zu können, wurde in einer Distanz von ca» 150 m zudem eino Sondior*

bohrung Nr. 6 (Plan Nr« 14*042) ausgefUhr-b» Aus dem Diagramm geht

hervor» dass sich in der Bohrung Nr. 6 der Grundwasserspiogel paral-

lel zur Absenlamg im Brunnen» jedoch weniger stark absenkt, sodass

in einen späteren Zei-fcpunk-fc event. ein weiterer Brunnen erstoll-b

werden kann» Durch die neue Paosung der Geeuohstollerin erfolgt
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keine Beeinträchtigung bestehender Reohte Dritter. Nebst; dem

Pumpwork I der Gemeinde Aadorf besitz-b lediglich nooh die Fa»

Kios- und Sandwerk Aadorf AG das Recht» dem öffenUichQn ffruüd"

wasservorkommen Wasser zum Kieswaschen zu entnehmen. Diese auf

Zusehen bewilligte Wassornu-fczung beschränkt sich abor auf den

oberen Grundwasßerträger, dami-b der untere Irägor für die Was»

öQrvörsorgvmg Aadorf unangQ-fcas-bet blei'b't» Naohdem dor naohge-

such-fco Grundmsserbeaug außschliesslich für die Bedürfnisse dor

auf das Grundwasser angewiesenen öffentlichen Wasserversorgung

erfolgt» kann dem Begehren staatliohörßeita un-fcer Auflage der

üblichen örzmdwasserrsch'fcsböstimmimgen ea'bsproohen werden. Der

OesuchstelXeriu ist trotz diesen BeBtinmungen zu eapfelilon, uia

• die neuo Fassung horum ßusätzlich eine Schwfczzone au flchaffen«

Die Konzession ist auf die Dauer von 50 Jahren zu verleihen»

Eine Konzossionagebühr ist nach den heute massgebenden Bestim-

mungen nicht au entrichten (§ 18, A'bs* 4 der Gevässerkorrektions-

Verordnung vom 9« Dezember 1946)*

In Anwendung von § 5» Abs» l der Vollaiehungsverordnung vom 9.

Dezember 1946 zum GewasssrkorrQktionsgese-tz betreffend die Nut«*

zung öffentlicher Q'rundwasservorkommen in einer übor den Klein-

bedarf hinausgehenden Weise wird demnach auf Antrag dea Strassen-

und Baudepax-fcementes

beschlossen t

l* Der S:£ä£ßSm6inü6J^^BS&rverQor wird fur di9 £äÜS£

.von ,5Q_ (dri^B,si^}^Jahren., ab heute gerechne'fc, folgende

^nmdj{a^B^j<re_ch^skonze8BiQÄ ^^

A. GQffenst.and de? Konzession t

Entnähme bis zu max. 2'000 l/min WasBer aus dem yffenUiohen.

ßrun.dwasserstrom.des LU'bzelmur^'bales nördlich von Aadorf in den

dßr^^enjü^sigryben^^de^j'^äl^ und Verwendung desaelben für

die öffen'bliohen Trinlc~, Brauch- und Peuerlösohzweoke*

fephnisohe, Daten der En-tn.ahmevpr.rich.twi^gr^

yassungebrunneni ab Kote 497*50 a U.M* 24.80 m langes Vollrohr

mit einöm Durohmeseer von 1*50 m plua einem

11.00 m langen Pil-fcerrohr mit einem Durohmesser

von 1*00 m*
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Pöyderein'h.ei'fceng. Pumpengruppe mit einsr max. Lsis'bung voü 2000 1/mtn.

Massß8b9nj3e__Pls,nQ s

Plan Nr. 12517 Situation l t 5000 vom 5•12»65

4 Rotaxy-Bohrungon Nm. l -4 l t 100 vom Mai 1964

Diagrann des Pumpversucheö vom 11.5. bis 10.6.65 (Plan Nr. 15'55l)

Diagramm des Purapversuohes vom 18.2. bis 30.9.67 (Plan Nr« U'502)

Ro-tary-Bohrung Ny» 6 l t 100 vom 8.1.68 (Plan Nr» U'042)

Schnitt des yilterbrunnena l i 100 vom 8.1.68 (Plan Nr. U*556)

Vorbehalten bleibt allf. die priva-fcrech-tlichQ Bewilligung zur Er-

Stellung der Bezugsanlage auf fremden Grundeigon-tum (Baurecht),

B* AllKemeJÄQ KonKQSsions'beatimmunffeü.

a) D&a er-teil-te Qruad.wasserrecht ist auf d.on durch die heu-fcigen
Werkanlagon gegebenen Umfang beschränkt* Umänderungen an den
Anlagen, duroh die eine Erhöhung der je'tei'fc maximal mögUohen
Entnahmemenge bewirk-fc 'wird, bedürfen Qiner neuea Bo-willigung
(Zusatzkonzossion) der zuständigen kantonalon BQhörde,

Für blasse: Erneuerungsarbei'ben an wesentlichen Teilen des
Werkes ist unter Vorlage entsprechender Pläne vorgängig um
dio Bauerlaubnis beim kan.'fconalon Baudepartemen'S; nachzusuchen?
sie kann nicht varweigerfc werden, wenn die allgemoinen poli-
zoilichen Vorschriften und die Grenzen des anerkannten Rooh*"
•tes eingehalton v/eräon*

b) Die Uöber-tragung dieser Verloihuag auf Dritte ist nur mi-1;
Bewilligung der Verleihungsbohörde zulässig* Ebenso darf ohne
neue Bewilligung das Rocht weder in anderer als der anerkana-
ten Art noch an andoror S-fcelle auegeUbt; werden.

o) Die Verleihung dieses Grandwasser-rochtes erfolgt unter dem
Vorbehalt allfällig besserer Rechte Dritter. Die Beziehungen
der jeweiligen Rechtsinhaberin zu Dritten sind unter Wahrung
der in dieser Konzession aufgestell-ben Bedingungen und Vor"
behalte privatrechtlicher Natur. 8-treitigkei-fcen dieser A-ri:
sind zivilgerichtlich und ohne Mitwirkung und Mithaf-tung des
Staates au.ai'.utragen. Durchleitimgsrechte duych fremdes ßrund.-

eigontum sind von der Beliehenen solber au erwirken; sie wer-
den durch diese Konzession nioh-t; berUlrffc,

d) Die Inliaberin diesos Grundvrasserreohtea ha'b äie AnlagQn a'fcets
in einwandfreiem Zustand zu halton. Sie haftet im Rahmen der
Jeweiligen Gesetzgebung für jeden Schaden und Nachteil, der
nachweisbar durch deren Benutaung von GrundwasBer» bzw. wegen
ihrer bewilligten Anlagen oder deren Be'ferleb, am Eigentum
anderer, an deren Gesundheit odey an 'besseren Rech-ben Dritter
entsteh'b*
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ö) Mo Röchtsinhaborin ist verpfliclito-fc, den Staat bessUgliöh
allfällig aus dem Bestond imd Betrieb der Anlage gogon ihn
erhoboner Ansprüche von Drittpersonen vollkommen schadlos
zu haUon und. alle diesbezüglichen Prozesse auf eigoue
Kosten und Gefahr hin zu Übernehmen•

f) Der Konzessionsbehörde bleibt das Recht gewährt, von der
Inhaberin dieser Verlöihung zu verlangen» daas die aa
Dritte, denen die Wasserbeschaffung nicht oder nur mit
unverhältnismössigen Kosten möglich ist, so viel not-wen-
diges TrinJc- und Bx'auchwasser gegen augomosseno Entsohä-

digung abgibt» als es dor Eigenbedarf und die allfällig
sohon begrUndoten WasserlieforungsverhältnissQ zulassen.

g) Die Grunäwasserbenu-bEerin ha-fc den Ürundwasserstand wüchen-b*

lich im Ruhestand wenigstens einmal abzulesen imd. dem kanto-
nalen Wasserwirtschaftsam-t; in einer Zusanunons-telluxig ^alb<*
jährlich, d.h. bis zum 15. Juli und 15<Januar dio Mess-
yesulta-bo für das verflosseno ilal'bjahr miizutoilen«

h) Die Verleihungßbehörde ist befugt, in Zeiton von Wasser-
nangel die erforderlichen Einschränkungen (ßationierung)
des Wasßorbozuges zur Aufrochterhaltung des G-r'undwasser"

epiegels anzuordnen oder die EinBtQllung des Wassorbezuges
zu vorfUgeix. Dem Si'aa-t erwachssn aus solohen Anordnungen

keine Eröatzpflichten»

Nimmt das Grundwasservorkoramen aus irgendwolcheia Onmde ab
oder versiogt es, wird es in seiner Qualität beeinträchtigt
oder zum vorgesehenen Gebrauche untauglich, oder entstehen
infolge der Verwendung Bohlechten Vassers Schäden irgend-
welcher Art> so kann der S'fcaa-fc nioht zum Ersatz entstände-
nen Schadens boigezogen werden.

i) Die Grimdwasserbenu-fczungsanlagen 'unterstehen der Aufsich-fc
des Staatesj den Beamten, denen die Aufsicht Über die An-
lagen von den zuständigen Behörden Uber-bragon is'fc, ist
jederzeit ungehindert Zutritt zu den Anlagen zu gewähren»

Durch die vorbehaltene staatliche Aufsicht» wie im Übrigen
auoh durch die behördliohe Genelmigmig der vorgeschriebenen
Anlagen wird die Werkbesitzerin von ihrer aueechliesslichen
Haf-fcpflicht und Verantwortung in keiner Weise en-bbunden»

k) Ergeben sich in Zukunf-t; irgendwelche üebelstände, so bleibt
der KonzesBionsbehörde das Rechl; gewahrt» naoh Anhörung der
AnlagebenlHzerin und nach erfolglosem Ablauf einer angemesse-
neu Frist; zur Behebung der Störung, auf Kosten der Anlage"
benUtzerin die im öffentlichen Interesse liegenden Siohenmgen
oder MasBnahmen anauordnen«
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l) Sofern die Anlagen nach Ablauf der Konzossionsdauer woiter
betrieben worden sollon, so ißt frUhos'tens swei opätestens
ein halbes Jahr vorher ein GQSuch um Verlängerung der Kon»
zesßion einzureichen. Die zuständige Bohordo wird auf den
Ablauf der Konaessionsdauor und die Mögliohkoit der Konssös-
sionßverlangorung reohtzeitig aufmorkaam machen*

m) Das Recht erlischl; auch während der Konzessionsdauer»
aa» durch ausdrücklichen, freiwilligen Verzioht,
bb» gemäss § 5 des Gewässerkorrek-fcionsgese'tzes vom 2l«
Mai 1895 *

Die Verleihung kann Überdies von dor Eonzessionsbehördö als
verwirkt erklärt werden, wenn dio Rechtsinhaberin trota
wiederholter Mahnung dlo vroaontliohon Bodingungen diesor
Verleihung andau©rnd. in gröblicher Weise verletzt•

n).Bei Erlöschen odor Verwirkung der Verleihung hat diö An-
lagebenü-tzerin die im offontlichen. Gewäsaorgebiet bofind.»
lichen Anlageteilo zu entfemon' odor diejenigen Sioherungs-
arbeiten vorzunehmen, die von der zuständigen Behörde im
öffentlibhon Interesse verlangt werden* Im Übrigen gilt
für die Wiederherstellung des früheren Zus-tandes § 6 der
"Vollzieh'ungsverordnung vom 9o Dezember 1946 •

o) Die gel-tendea und künftigen QeeetzQ imd Verordnungen von
Bund, Kanton und Gemoinden bleiben vorbehalten. Es gilt
dies insbesondere auch für den Fall, dass wahrend der
Konzessionadauor durch die Gesetzgebung neue Gebühren und.
Abgaben irgendwelcher Art eingeführ-t werden«

2* Die Konzessionärin wird angehalten» dem kan-fc. Wasserwir-tschafts-

am-fc zuhandon der AJc-ben die AusfUhrungspläne des PumpwQrkea und

die teohnisohen Daten der für den Betrie'b vorgesehenen Pumpen

einzureichen«

Baubeginn und Bauvollendung des Werkes sind dem Wasserwlr-fcsohafts-

amt in voraus zu melden«

5. Die; Koiazessionärin hat diese Verleihung bei der FaasungsUegen»

schaft auf ihre Kosten im Srundbuoh Aadorf anmerken zu l&osen«

4» Die Beliehene hat eino BeschlussQß-fcaxQ von Fr* 250»-- und die

Koa-fcen für Ausfertiffung und Stempel zu bezahlen.

Mitteilung an» Ortsgemeinde (Wasserversorgung) Aadorf (2-faoh)

Ingenieurbüro Frei & Krauer, Rapperswil SO

Kan-b. Gebäudeversicherungeanstalt

Kant. Vasserwir-bschaftsaml; (5-fach) für sich und
zuhandon dos üruudbuohamtQB !<Ia1;zingen in Aadorf
unter Anschluss der Akten

Kant. Strassen* und Baudeparfcement
^ ^ <4-, 6 ^ .-.- c^/

/f- /•" ^.cy '"-u ^.^i^r Präsident des Re^emngsra-tea» Der Sta&tssohreibert
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